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SICHERHEITSDATENBLATT
Mattierungsmittel

gemäß 1907/2006/EC, Artikel 31

1.0 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikator
Produktname: Mattierungsmittel
Artikel-Nr.: 14115
CAS-Nummer: 1344-28-1
EG-Nummer: 215-691-6
Registrierungsnummer: 01-2119529248-35-0095

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keramikindustrie

Verwendungen von denen ab-
raten wird: Nicht in Arbeitsprozessen entgegen der aufgeführten verwenden.

Eine andere Verwendung kann zu dem Risiko einer Exposition
gegenüber gefährlichen Chemikalien führen.

Verwendung des Stoffes/des
Gemisches: Produkt für die keramische Industrie.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant: Carl Jäger Tonindustriebedarf GmbH

In den Erlen 4
56206 Hilgert
Tel.: +49 (0) 26 24/94 169-0
Fax: +49 (0) 26 24/94 169-29

Für weitere Informationen bitte kontaktieren
Email-Adresse: info@carl-jaeger.de

Notfall-Telefonnummer: +49 (0) 26 24/94 169-0

2.0 MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffes oder Gemisches
Einstufung gemäß Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008: Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/
EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: Entfällt.
Besondere Gefahrenhinweise für
Mensch und Umwelt: Entfällt.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente gemäß Ver-
ordnung (EG) NR. 1272/2008: Entfällt.
Gefahrenpiktogramme: Entfällt.
Signalwort: Entfällt.
Gefahrenhinweise: Entfällt.

mailto:info@carl-jaeger.de
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Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3.0 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Stoffe.
Beschreibung
CAS-Nr.: 1344-28-1
Bezeichnung: Aluminium oxide Al2O3.
Identifikationsnummer(n)
EG-Nummer: 215-691-6.

4.0 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit

fließendem Wasser spülen.
Wichtigste akute und verzögert auf-
tretende Symptome und Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe
oder Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5.0 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren

Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem
Schaum bekämpfen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch
ausgehende Gefahren: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Hinweise zur Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.0 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzu-
wendende Verfahren

Staubbildung vermeiden.
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.
Methoden und Material für Rück-
haltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
Verweis auf andere Abschnitte: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Punkt 7.0.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe
Punkt 8.0.
Informationen zur Entsorgung siehe Punkt 13.0.

7.0 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Schutzmaßnahmen zur sicheren
Handhabung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
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Hinweise zum Brand- und Explosions-
schutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerung
Anforderung an Lagerräume und 
Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbe-
dingungen: Keine.
Lagerklasse
Klassifizierung nach Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV): - -
Spezifische Endanwendungen: Ausschließlich für den Einsatz bei professionellen An-

wendern.

8.0 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITON/PERSÖNLICHE SCHUTZ-
AUSRÜSTUNG

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung 
technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.0.

Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
1344-28-1 Aluminiumoxid Al2O3 (50-100 %)
AGW Langzeitwert: 1,25*  10** mg/m³

2(II); *alveolengängig **einatembar; AGS, DFG

Zusätzliche Expositionsgrenzwerte 
bei möglichen Verarbeitungsgefahren: Flygstoff: TLV-TWA: 10 mg/mc.
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen 

Listen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Schutz- und Hygiene-
maßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit

Chemikalien sind zu beachten.
Atemschutz: Atemschutz empfehlenswert.
Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und be-

ständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.
Auf Grund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum
zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung
das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl
des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durch-
bruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur
vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerk-
malen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unter-
schiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuh-
materials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuher-

steller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Es wird empfohlen eine Schutzbrille anzuziehen.
Körperschutz: Es wird empfohlen Arbeitskleidung zu tragen.
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9.0 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Pulver.
Farbe: Weiß.
Geruch: Geruchlos.
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht anwendbar.
Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich.
Zündtemperatur
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentzündlichkeit: Nicht bestimmt.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Explosionsgrenzen
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht bestimmt.
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
Dampfdichte: Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar.
Löslichkeit in /Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/
Wasser): Nicht bestimmt.
Viskosität
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
Organische Lösemittel: 0,0 %.
Festkörpergehalt: 100,0 %.
Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.0 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität
Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu ver-
meidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11.0 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 1344-28-1 Aluminiumoxid Al2O3.

Oral LD50 > 5000 mg/kg.
Primäre Reizwirkung
an der Haut: Keine Reizwirkung.
am Auge: Keine Reizwirkung.
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Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Zusätzliche toxikologische Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer

Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Er-
fahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine
gesundheitsschädlichen Wirkungen. Der Stoff ist nicht
kennzeichnungspflichtig auf Grund der EG-Listen in der
letztgültigen Fassung.

12.0 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Toxizität
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Weitere ökologische Hinweise: - -
Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach

wassergefährdend. Nicht unverdünnt bzw. in größeren
Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13.0 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen. Wiederverwertung,
wenn möglich. Unter Beachtung der örtlichen nationalen
Bestimmungen.

Ungereinigte Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14.0 ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer
ADR, AND, IMDG, IATA: Entfällt.

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA: Entfällt.

Transportgefahrenklassen
ADR, AND, IMDG, IATA, Klasse: Entfällt.

Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: Entfällt.

Umweltgefahren
Marine pollutant: Entfällt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für den Verwender: Nicht anwendbar.
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Massengutbeförderung gemäß An-
hang II des MARPOL-Übereinkom-
mens 73/78 und gemäß IBC-Code: Nicht anwendbar.
UN  ‟Model Regulation“: - -

15.0 RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor-
schriften für den Stoff oder das Gemisch
Kennzeichnung gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008: Entfällt.
Gefahrenpiktogramme: Entfällt.
Signalwort: Entfällt.
Gefahrenhinweise: Entfällt.

Nationale Vorschriften
Klassifizierung nach Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV): - -
Wassergefährdungsklasse: Im Allgemeinen nicht wassergefährdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16.0 SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Abkürzungen und Akronyme
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par che-
min de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association” 
(IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organisation.
ICAO-Ti: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organisation” (ICAO).
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
IATA: International Air Transport Association.
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals.
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
LC50: Lethal concentration, 50 percent.
LD50: Lethal dose, percent.

Quellen
Dlgs. 258/98 Klassifizierung Verpackung und Beschilderung von gefährlichen Präparaten.
DM 4/4/97 Auskunftskarte bezüglich Sicherheitsnormen.
DM 28/4/97 Liste der gefährlichen Stoffe.
Dlgs. 25/02 Bewertung der Ausstellung an chemischen Mitteln.
Dlgs. 152/99 Verhütung der Wasserverschmutzung.
Dlgs. 334/99 Arbeitstätigkeit mit Gefahr von schweren Unfällen.
Dlgs. 626/94 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
Dlgs. 22/97 CEE Richtlinien über Abfälle, Verpackungen und Verpackungsabfälle.
DM 11/4/01 Aufnahme der Richtlinie CEE 2000/33/CE mit 27° Anpassung der Richtline 
67/548/CEE
Dir. 45/99/CE Klassifizierung, Verpackung und Beschilderung von gefährlichen Präparaten.
DM 12/8/98 Beschränkungen über Zuführung auf dem Markt und Verbrauch von gefährlichen 
Stoffen und Präparaten.
DM 7/9/02 Aufnahme der Richtlinie 2001/58/CE über verwendete Informationsmitteln bei der Zu-
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führung auf dem Markt von gefährlichen Stoffen und Präparaten.
DM 14/6/02 Aufnahme der Richtlinie 2001/59/CE mit 28° Anpassung zur technischen Ent-
wicklung der Richtlinie 67/548/CEE.
DM 14/6/02 Aufnahme der Richtlinie 2004/73/CE mit 29° Anpassung zur technischen Ent-
wicklung der Richtlinie 67/548/CEE.
Aufnahme der Richtlinie 1907/2006 CE REACH.


